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Bezelggna13nd Zutellunt des Zubehs

Jeder Wohnungseinheit werden im KeUer und Dachboden Räume bzw. Abtelle als

Zubehör zugeteilt. Die Situierung und Lage der Kellerräume und Dachbodenabtele,

die als Zubehör ins Wohnungseigentum gelangen sollen, ist den beigelegten Plan-

unterlagen zu entnehmen. Die Wohnungen TOP 5 und TOP 10 erhalten eine eige

ne Gartenfläche.
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4. Allaemeine Teile

Alle nicht als selbstständige Wohnungseigentumsobjekte bezeichneten bzw. als

Zubeh&r zugeteilten Flächen sind allgemeine Teile des Hauses und bleiben bei der

Nutzwertermittlung unberücksichtigt.

Es handelt sich dabei u.a. uni folgende Flächen der Liegenschaft:

Vorhaus (Eingangsbereich) im EG und Stiegenhaus

Gänge im Keller, Waschküche, Trockenraum (nur Haus Nr. 19)

Trockeriaum im Dachboden

Gartentereiche (mit Ausnahme der Gartenflächen zu TOP 5 und 10)
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